
 

COVID-19 Schutzkonzept für die NATURAMA-Vortragsreihe des  
Schweizerischen Nationalparks 
Detailliertes Schutzkonzept für Anlass 12. August Hotel Reine Victoria St. Moritz 
 
Grundlegendes (Stand 5. August 2020) 
Als Grundlage dieses Schutzkonzepts gilt: 

• Verordnung 3 des Bundes über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) 

• Verfügung des Gesundheitsamts des Kantons Graubünden vom 22.07.2020 

• Das Musterschutzkonzept von Swiss Independent Cinemas (SINC) 
Nachfolgendes Schutzkonzept beschreibt, wie die Vorgaben des Bundes an der Vortragsreihe 
NATURAMA des Schweizerischen Nationalparks umgesetzt werden, speziell für den Anlass vom 12.8.20. 
 
Allgemeines / Abstand 

• Der Anlass findet im Theatersaal des Hotel Reine Victoria statt. Dieser bietet mit der aktuellen 
Bestuhlung Platz für 100 Personen.  

• Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird bei diesem NATURAMA-Anlass mit ca. 50 Gästen 
gerechnet. Das Konzept (Einlass, Saal-Grösse) ist jedoch so ausgelegt, dass auch doppelt so viele 
Gäste den Vortrag besuchen können. 

• Alle Personen, die nicht gemeinsam zum Anlass kommen, versuchen wenn immer möglich 1.5 m 
Abstand zueinander einzuhalten.  

• Die Nachverfolgung enger Personenkontakte wird beim Einlass sichergestellt (→ Contact Tracing). 

• Der Einlass erfolgt ausschliesslich über einen speziell dafür vorgesehenen Einlassbereich.  

• Im Einlassbereich ist ein Besucher-Leitsystem eingerichtet: Am Boden sind Markierungen im 
Abstand von 1,5 m angebracht. Sie führen zu zwei getrennten Registrierungsstellen. Für den 
Einlass ist genügend Zeit und Platz reserviert. Gäste und Mitarbeitende sind durch eine 
Plexiglasscheibe getrennt. 

• Nach dem Einlass begeben sich die Gäste unter Einhaltung des Abstandes in den Vortragssaal. 
Dort wird ihnen ein Platz zugewiesen. 

• Die Bestuhlung ist so eingerichtet, dass die Stuhl-Reihen jeweils 1.5 m Abstand zueinander 
aufweisen. Pro Reihe stehen jeweils 2 Stühle direkt aneinander. Der Abstand zum nächsten 
Doppel-Stuhl beträgt 1.5 m. Einzelpersonen setzen sich ebenfalls auf eine solche Doppel-Gruppe, 
grössere Gruppen können die Stühle auch aneinanderschieben und vergrössern dadurch die 
Abstände zur nächsten Gruppe zusätzlich. 

• Für die Einhaltung der Abstandsregeln tragen alle Teilnehmenden eine gemeinsame Mit- resp. 
Selbstverantwortung. Es werden keine Hygienemasken abgegeben. 

 
Registrierung / Contact Tracing 

• Der Einlass erfolgt nur unter Angabe der Kontaktdaten vor Ort (beim Einlass, unter Vorweisen 
eines Ausweises) 

• Der SNP führt digitale Teilnehmerlisten (Name, Vorname, Telefonnummer, Excel-Datei). Die 
Kontaktdatenwerden werden zwecks Identifizierung und Benachrichtigung 
ansteckungsverdächtiger Personen nach Artikel 33 EpG der zuständigen kantonalen Stelle auf 
deren Anfrage hin weitergeleitet. Sie werden zu keinen anderen Zwecken bearbeitet und werden 
bis 14 Tage nach der Teilnahme an der Veranstaltung aufbewahrt. Anschliessend werden sie 
vernichtet. 
 

Reinigung / Hygiene 

• Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung 

• Es wird auf eine bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung geachtet 

• WCs werden vor dem Anlass gereinigt 
 
Information 

• Die Teilnehmenden werden vorrangig (Website, Beratung Nationalparkzentrum) sowie beim 
Einlass über die Distanz- und Hygienemassnahmen informiert 

• Die BAG-Informationsplakate werden gut sichtbar am Eingang angebracht und bei Bedarf 
aktualisiert. 

• Das vorliegende Schutzkonzept ist an der Abendkasse deponiert. 
 
Weitere Bestimmungen 

• Personen mit Krankheitssymptomen werden nach Hause geschickt und aufgefordert, die 
Anweisungen gemäss BAG zu befolgen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html

